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UNTER DER BUNDESKUPPEL

Der Vorstoss war überfällig

Revisionsbedürftige
Erwerbsersatzordnung
Am 16. Juni dieses Jahres hat Nationalrat

Heinz Allenspach eine Motion eingereicht, mit
der er eine Teilrevision der Erwerbsersatzordnung

(EO) anstrebt. Der Vorstoss wurde am

8. September vom Bundesrat gutgeheissen. Er

empfiehlt allerdings die Umwandlung in ein

Postulat.

Die Motion im Wortlaut:
Der Bundesrat wird ersucht, eine Revision
des Bundesgesetzes über die
Erwerbsersatzordnung für Dienstleistende in Armee
und Zivilschutz vom 25. September 1952
einzuleiten. Die Revision soll gewährleisten,

dass Wehrmänner bei Beförderungsdiensten

mindestens so viel an
Erwerbsausfallentschädigung erhalten, wie sie im
Falle von Arbeitslosigkeit an Arbeitslosen-
taggeldern erhielten.

Begründung
Wehrmänner, die Beförderungsdienste
leisten, erhalten gemäss Erwerbsersatzordnung

eine Entschädigung, die in den mei¬

sten Fällen wesentlich unter den Arbeits-
losentaggeldern liegt. Die Tagesentschädigung

eines ledigen Uof oder Of gemäss EO

beträgt 45% des Tagesverdienstes, der bei
Fr. 180- plafoniert ist. Die maximale EO-

Entschädigung liegt also bei Fr. 81- pro
Tag, die maximale ALV aber bei Fr.
261.30. Nicht ganz so krass liegen die
Verhältnisse bei Verheirateten mit einer EO-

Entschädigung von 75%, maximal aber Fr.
135- pro Tag. Es ist nicht zumutbar, dass
Wehrmänner, die freiwillig Beförderungsdienste

leisten, schlechter als Arbeitslose
behandelt werden. Dies widerspricht nicht
nur den gesellschaftspolitischen Prioritäten,

sondern zwingt geeignete Wehrmänner,

Beförderungsdienste abzulehnen.
Die EO weist positive Rechnungsabschlüsse

auf. Eine Revision im geforderten
Sinne ist bei gleichbleibenden EO-Beiträ-
gen möglich.

Stellungnahme des Bundesrates
Heute hat ein alleinstehender Absolvent
eines Beförderungsdienstes Anspruch auf
eine Tagesentschädigung von 45% seines
durchschnittlichen Einkommens, mindestens

aber auf Fr. 54.- und höchstens auf
Fr. 81.-. Verheiratete Personen erhalten
während der Beförderungsdienste 75%
des vordienstlichen Einkommens, mindestens

aber Fr. 90.- und höchstens Fr.

135.-. Die heutigen Entschädigungsansätze

für längerdauernde Dienstleistungen
und insbesondere für Beförderungsdienste
stossen in der Tat auf zunehmende Kritik.
In seinem Bericht über die Legislaturplanung

1991-1995 hat der Bundesrat die
Vorlage einer Botschaft für eine 6. EO-Re-
vision angekündigt. In diesem Rahmen
wird auch eine Erhöhung der
Entschädigungsansätze für die Beförderungsdienste
ins Auge gefasst werden. Der Bundesrat
möchte sich heute aber noch nicht auf
genaue Beträge festlegen, verdient das
Problem doch eine differenziertere Betrachtung

als die blosse Gegenüberstellung von
Entschädigungsansätzen. So kann etwa
gerade bei jungen Personen die Absolvierung

eines Beförderungsdienstes mithelfen,

Arbeitslosigkeit zu vermeiden.
Ausserdem ermöglicht der Militärdienst auch
Einsparungen, da die Armee für Kost und
Logis aufkommt. Die vom Motionär geforderte

Angleichung der EO-Entschädigung
an die Taggelder der Arbeitslosenversicherung

hätte nach ersten Schätzungen
Mehrkosten zwischen 50 und 60 Mio.
Franken zur Folge.

Erklärung des Bundesrates
Der Bundesrat beantragt, die Motion in ein
Postulat umzuwandeln. Q

IN KURZE

ZSO Buttisholz
im Aktiveinsatz
Am 30. Juli 1993 wurden in Buttisholz LU
durch den Sturmwind grössere Schäden
verursacht. Da die Feuerwehr bereits im
Einsatz stand, wurde durch den Gemeinderat

der Zivilschutz aufgeboten; dies aus
gutem Grunde, da der Zivilschutz nach der

vorgenommenen Reorganisation für solche

Einsätze im Katastrophenfall zur
Verfügung steht. Innert kürzester Zeit müsste
die Strasse im Oberdorf Richtung Nottwil
sowie in der Ahmend freigeräumt werden.
Beim Tannenbach lagen die fünf grossen
Pappeln auf der Wiese und das Bachbett,
vor allem die Uferböschung, war auf einer
grösseren Strecke zerstört. Ortschef Jules
Burri hat dann bei einem ersten Einsatz
mit einer acht Mann starken Pioniergruppe

die Pappelstämme weggeräumt

und versucht, die Uferböschung unter
Mithilfe der Anstösser wieder zu erstellen. Zu
diesem Zweck wurden unter anderem
auch Baumaschinen eingesetzt.
Der Kadervorkurs sowie die Übung vom
30. September standen dann ebenfalls unter

dem Zeichen von Aufräum- und
Wiederherstellungsarbeiten. Unter fachkundiger

Anleitung und Mithilfe vom Kreisforstamt

sowie der Waldeigentümer wurde an
diesen beiden Tagen mit 30 Mann der ZSO

Buttisholz, vorwiegend aus den Stabsdiensten,

einiges an Arbeit geleistet. Die
Einsätze beschränkten sich auf Aufräumarbeiten

im Oberdorf sowie im Roter- und
Soppenseewald.
Auszeichnend für diesen Einsatz war die
tadellose und minuziöse Vorbereitung im
Kader zusammen mit dem Forstamt und
den einzelnen Waldbesitzern. Sicher war
es für manch einen eine ungewohnte
Arbeit, doch nach Beendigung stand jedem

die Genugtuung ins Gesicht geschrieben,
da er für sich, wie für den Zivilschutz und
die Bevölkerung einen aktiven und guten
Einsatz geleistet hat. ZSO Buttisholz

Ja zum obligatorischen
Gemeinschaftsdienst
Die SVP-Frauen stellten an ihrer diesjährigen

Tagung in Zürich, im Beisein der
beiden Nationalrätinnen Elisabeth Zölch und
Lisbeth Fehr, die Weichen für eine zukünftige

SVP-Frauenpolitik. Sie sprechen sich
klar für eine eigenständige Frauenpolitik
aus; Frauenförderung soll im Zentrum der

politischen Arbeit der nächsten Jahre
stehen. Die SVP-Frauen sind für ein
Gleichstellungsgesetz und einen obligatorischen
Gemeinschaftsdienst für Frauen und Männer.

SVP-Pressedienst, September 1993
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Mobiles Notspital:
Ein Pilotprojekt
Wie kann in einem von Erdbeben oder
Kriegshandlungen betroffenen Gebiet
rasch und wirkungsvoll medizinische Hilfe
geleistet werden? Für solche Situationen
hat eine Projektgruppe die Idee eines
mobilen Notspitals entwickelt, das aus
mehreren Containern besteht und innerhalb
von zehn Tagen in ein Krisengebiet
transportiert werden kann. Siemens-Albis,
Danzas und weitere Unternehmen
unterstützen das Projekt aktiv.
Das Spital - vielleicht 16 Container von je
sieben Metern Länge - kann zunächst eine

Stand-by-Aufgabe erfüllen, beispielsweise
als Ausbildungs- oder Ausweichspital. Für
den Abtransport auf der Strasse oder auf
der Schiene und die Betriebsaufnahme am
Einsatzort werden wenige Tage benötigt.
Die Transporte werden von Danzas geregelt,

die Container bringen dabei Betriebsmittel

für 100 Tage mit. Die Stromversorgung

ist autonom, selbst eine
Wasseraufbereitungsanlage ist eingebaut. Selbstverständlich

ist auch die spitalmässige
Versorgung sichergestellt. Die Spezialcontai-
ner, Sache der Frutiger AG, sind hitze- und
kältebeständig.
Die Container werden modern und
zweckmässig, aber einfach und ohne Hochtechnologie

ausgerüstet. Siemens-Albis hat
sich dabei stark engagiert und wird auch
den Service besorgen. Die Operationseinheit

verfügt über einen Operationstisch
und alle wichtigen medizinischen Apparaturen,

die Aufnahmestation über eine

Röntgenanlage, die Intensiv- und die

Normalpflegestation ebenfalls über entsprechende

Apparaturen. Zur Konzeption
gehören auch Apotheke, Küche, Magazin
und dergleichen. Eine Gesamtanlage wird
je nach Bedürfnis frei konfiguriert und
kostet zwischen 2 und 3 Mio. Franken.
Die zwölfköpfige Projektgruppe wird von
Karl Ketterer, Steffisburg, geleitet. Sie

sucht den Kontakt einerseits zu Finanzgebern

und Sponsoren, anderseits zu
interessierten Spitalbetreibern, beispielsweise
Hilfswerken oder Institutionen des Bundes.

Es ist sodann geplant, eine Aktiengesellschaft

zu gründen, die als Partnerin
auftreten und sich vorerst auf den Bau
einer Pilotanlage konzentrieren soll.

Aargauische Premiere:
Übung «Aiuto»
Im Rahmen ihrer diesjährigen Herbstübung

spielte die ZSO Rohrdorf eine in dieser

Dimension im Aargau noch nie
dagewesene Grossübung durch. Fast 200
Zivilschützerinnen und Zivilschützer probten
nach enormen organisatorischen
Vorbereitungen mit 94 Babys, Schulkindern,
Müttern, Betagten und Behinderten den
Flüchtlingsernstfall. Der jüngste der Figu-
ranten hatte den Jahrgang 1992, der älteste

war 94jährig.
Den Hauptharst der zu Beübenden bildeten

zwei Oberrohrdorfer Primarschulklassen.

Nebst den mit Rucksäcken, Köffer-
chen und Kuscheltierchen gewappneten
Kindern traten deren kleine Geschwister,
Mütter, Grosseltern und Bekannte zum
ausserordentlichen Ereignis an.

Badener Tagblatt, 17.9.1993

ZS-Sanitäter vergossen
die Trockenübungen
In der Sanitätshilfsstelle Eschenbach LU
wurden im September Pensionäre aus
einem Alters- und Pflegeheim in eine Übung
des Sanitätsdienstes integriert. Statt an
Puppen und Statisten wurde an «echten»
Kranken geübt. Der Arzt Bruno Zeder war
damit beschäftigt, den verstauchten Fuss
einer Heimbewohnerin zu gipsen, und im

Operationsraum führte Dr. Emilio Beltra-
mini kleinere chirurgische Eingriffe durch.
«Wir führen in dieser Übung Eingriffe
durch, wie sie auch im Ernstfall mit den
zur Verfügung stehenden Mitteln ausgeführt

würden», erklärte Bruno Zeder.
Nebst operativen Eingriffen wurden auch
verschiedene Untersuchungen durchgeführt.

Zu diesem Zweck standen zivil-
schutzeigene Geräte wie Ultraschall und
EKG zur Verfügung.

Luzerner Neuste Nachrichten,
15.9.1993

Divisionar Geiger
wechselt zum IKRK
Auf Ersuchen des Präsidenten des
Internationalen Komitees vom Roten Kreuz
(IKRK) übernimmt der Stabschef Operative
Schulung der Schweizer Armee, Divisionär
Louis Geiger (60), eine wichtige Aufgabe
beim IKRK; Der Schweizer Zwei-Sterne-
General wird verantwortlich für die Schulung

der Streitkräfte im Bereich der
internationalen Menschenrechte. An der kürzlichen

internationalen Genfer Konferenz
zum Schutz der Kriegsopfer wurde die
Bedeutung einer solchen Ausbildung bestätigt.

Der Bundesrat ermöglicht mit der Freistellung

Divisionär Geigers, dass eine wichtige
Konsequenz rasch gezogen werden kann.
Seine berufliche Funktion als Stabschef
Operative Schulung gibt Louis Geiger auf,
hingegen behält er seine Milizfunktion als
Divisionär im Armeestab.

Eidgenössisches Militärdepartement
Information

SRK: Vom Umgang
mit Informationen
Im Rahmen der Weiterbildung «Krankenpflege

im Katastrophenfall» führt das
Schweizerische Rote Kreuz am 17. März
1994 im Ausbildungszentrum SRK in Nottwil

LU eine Weiterbildungstagung mit dem
Thema «Vom Umgang mit Informationen»
durch. Von der Materie dürften sich auch
andere Kreise angesprochen fühlen. Die

Zielsetzungen sind Vertrautheit mit
Informationsabläufen und ihren Wirkungen,
die Vermittlung von Kenntnissen über die
öffentlichen Medien und deren Bedürfnisse

sowie die Informationspraxis bei
bestimmten Gefahrenlagen. Unterlagen zu
dieser Tagung können angefordert werden
beim Schweizerischen Roten Kreuz,
Krankenpflege im Katastrophenfall, Postfach,
3001 Bern, Telefon 031 387 7111.
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